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b) Absatz 2 wird W1e folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden vor den Wortern "der 
Landrat" d1e Worter "die Landrätin oder" 
eingefugt 

bb) In den Satzen 1 und 2 w1rd jeweils das Wort 
" Innenministerium " durch d1e Wörter "fur 
Inneres zustand1ge Mimsterium" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort "Gemeinde
ordnung" d1e Wörter "fur das Land Nordrhein
Westfalen " eingefugt. 

d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Für die zum Abschluss einer Vereinbarung erfor
derliche Genehmigung, d1e Anordnung emer 
Pfuchtregelung und d1e Genehmigung ihrer Kun
digung 1st zuständ1ge Aufsichtsbehörde 

1. die Bezirksreg1erung, zu deren Bezirk die Kor
perschaft gehört oder m deren BeZ1rk d1e Kor
perschaft 1hren Sitz hat, die d1e Aufgabe für 
die anderen Bete1hgten ubernimmt oder 
durchführt, 

a) wenn eme Gememde oder ein Gememde
verband eines anderen Landes beteiligt ist, 

b) wenn Kreise oder kreisfre1e Städte beteiligt 
sind, 

c) wenn ein Gememdeverband beteiligt ist, zu 
dessen Mitgliedern Kre1se oder kre1sfre1e 
Städte, der Bund oder das Land gehören; 

2. in allen ubngen Fallen die Landratin oder der 
Landrat als untere staathche Verwaltungsbe
horde; zustand1g 1st d1e Landratin oder der 
Landrat, zu deren beziehungsweise dessen Be
zirk die Körperschaft gehort oder in deren be
ziehungsweise dessen Bezirk die Korperschaft 
ihren Sitz hat, d1e die Aufgabe fur die anderen 
Beteiligten übernimmt oder durchführt." 

23. In § 31 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort "Schulgesetz" 
durch die Worter "des Schulgesetzes NRW vom 15. 
Februar 2005 (Gv. NRW S.102) m der jeweils gelten
den Fassung" ersetzt. 

24. In § 32 werden d1e Wörter ,,§ 4 des Bundesbaugeset
zes" durch die Worter ,,§ 205 des Baugesetzbuches" 
und das Wort "Bundesbaugesetz" durch das Wort 
"Baugesetzbuch" ersetzt. 

25. § 33 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 33 
Weiterentwicklung der 

kommunalen Gemeinsc haftsarbeit 
( Experimentierklausel) 

Zur Weiterentw1cklung der kommunalen Gemem
schaftsarbeit kann das für Inneres zustandige Minis
terium im Einzelfall zeitlich begrenzte Ausnahmen 
von den Vorschnften d1eses Gesetzes zulassen." 

Artikel 2 

Inkrafttreten 
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Gesetz zur Änderung 
der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein -Westfalen 

Vom 3. Februar 2015 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
h1ermit verkundet w1rd 

Gesetz zur Änderung 
der Gemeindeordnung f ür das 

Land Nordr hein-Westfalen 

Artikel 1 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West
falen m der Fassung der Bekanntmachung vom 14 Juh 
1994 (Gv. NRW S. 666), d1e zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (Gv. NRW S. 878) ge
ändert worden ist, w1rd W1e folgt geändert: 
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1. § 108a wird wie folgt gefasst: 

,,§ lOga 
Arbeitne hmermitbestimmung in 

fakultativen Aufsic htsräten 

(1) Soweit 1m Gesellschaftsvertrag emes Unterneh
mens (§ 107 Absatz 1, § 107 a Absatz 1) oder emer 
Emnchtung (§ 107 Absatz 2) in Pnvatrechtsform, an 
der dIe Gememde unmittelbar oder mittelbar mit 
mehr als 50 Prozent der AnteIle beteihgt ist, ein fa
kultativer Aufsichtsrat vorgesehen 1st, können dIesem 
Arbeitnehmervertreter angehoren. Arbeitnehmerver
treter können von der Gemeinde in den fakultatIven 
AufSIchtsrat entsandt werden, wenn dIese mehr als 
zwei AufsIchtsratsmandate besetzt. In diesem Fall ist 
em angemessener Einfluss der Gememde 1m Smne des 
§ 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 gegeben, wenn bei 
mehr als zwei von der Gememde in den Aufsichtsrat 
zu entsendenden Vertretern nicht mehr als em Drittel 
der auf die Gemeinde entfallenden Aufsichtsratsman
date durch ArbeItnehmervertreter des Unternehmens 
oder der Einrichtung nach Maßgabe der folgenden 
Absätze besetzt werden. 

(2) Wird ein Aufsichtsratsmandat oder werden zweI 
AufsIchtsratsmandate mIt Arbeitnehmervertretern 
besetzt, so müssen diese als Arbeitnehmer im Unter
nehmen oder m der Einrichtung beschäftigt sein. Wer
den mehr als zwei AufsIchtsratsmandate mit ArbeIt
nehmervertretern besetzt, so müssen mmdestens zweI 
Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmern besetzt 
werden, die im Unternehmen oder in der Einnchtung 
beschaftIgt smd. 

(3) Der Rat der Gememde bestellt aus einer von den 
Beschi:tftigten des Unternehmens oder der Einrich
tung gewahlten Vorschlagshste dIe m den fakultativen 
AufSIchtsrat zu entsendenden Arbeitnehmervertreter. 
Die Bestellung bedarf eines Beschlusses der Mehrheit 
der gesetzhchen Zahl der Mitglieder des Rates. Die 
Vorschlagsliste muss mindestens dIe doppelte Zahl 
der zu entsendenden Arbeitnehmervertreter enthal
ten. Der Rat hat das Recht, mit der Mehrheit der ge
setzlichen Zahl seiner MItgheder samtliche Vorschlage 
der Liste zunickzuweisen und eine Neuwahl zu ver
langen. In diesem Fall können die Beschäftigten eine 
neue Vorschlagshste wahlen; Satze 1 bis 4 gelten ent
sprechend. Im Falle einer erneuten Zuruckweisung 
der Vorschläge durch den Rat bleiben die fur die Ar
beItnehmervertreter vorgesehenen Aufsichtsratsman
date unbesetzt. 

(4) § 113 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie § 9 des Drit
telbeteihgungsgesetzes vom 18. Mai 2004 (BGBL I 
S. 974), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 114 des Ge
setzes vom 22. Dezember 2011 (BGBL I S. 3044) geän
dert worden ist, gelten für dIe nach Absatz 3 für den 
fakultatIven Aufsichtsrat vom Rat bestellten ArbeIt
nehmervertreter entsprechend. Verliert ein vom Rat 
bestellter Arbeitnehmervertreter, der als Arbeitneh
mer im Unternehmen oder m der Einrichtung be
schäftigt 1St, die Beschaftigteneigenschaft in dem Un
ternehmen oder der Einrichtung, muss der Rat Ihn 
entsprechend § 113 Absatz 1 Satz 3 aus seinem Amt 
1m fakultativen Aufsichtsrat abberufen. 

(5) Zur Wahl der Vorschlagsliste nach Absatz 3 smd 
alle Beschäftigten des Unternehmens beziehungsweise 
der Emnchtung wahlberechtigt, die am Tage der Wahl 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht wahlbe
rechtigt und nicht wahlbar smd Geschäftsführer und 
Vorstände des Unternehmens beziehungsweise der 
Einrichtung. In die Vorschlagshste können nur Perso
nen aufgenommen werden, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Im Gesellschaftsvertrag, der Satzung 
oder dem OrgamsatlOnsstatut des Unternehmens be
ziehungsweise der Einrichtung ist dIe Amtsdauer der 
Arbeitnehmervertreter zu regeln. Sie soll dIe regelmä
ßIge Amtsdauer der nach § 113 Absatz 2 Satz 2 neben 
dem Burgermeister oder dem von Ihm benannten Be
diensteten der Gememde in den fakultativen Auf
sichtsrat bestellten weiteren Vertreter nicht über
schreiten. 

(6) Die Wahl der Vorschlagsliste erfolgt auf Grund von 
Wahlvorschlägen des Betnebsrats und der Beschaftig
ten. Die Wahlvorschläge der Beschäftigten mussen von 

mindestens einem Zehntel der WahlberechtIgten, je
doch mindestens von dreI WahlberechtIgten unter
zeichnet sein. SIeht der Gesellschaftsvertrag des Un
ternehmens oder der Einrichtung dIe Stellvertretung 
eines verhmderten Aufsichtsratsmitglieds vor, kann m 
Jedem Wahlvorschlag zusammen mit jedem Bewerber 
für diesen ein stellvertretendes Mitglied vorgeschla
gen werden. Em Bewerber kann nicht zugleich als 
stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. WIrd 
ein Bewerber gemäß Absatz 3 als Aufsichtsratsmit
ghed bestimmt, so ist auch das zusammen mit ihm 
vorgeschlagene stellvertretende MItghed bestimmt. 
Das fur Inneres zustandige Ministerium bestImmt 
durch Rechtsverordnung das Verfahren für die Wahl 
der Vorschlagshste, msbesondere die Vorbereitung der 
Wahl und die Aufstellung der Wahlerlisten, dIe Fnst 
fur die Einsichtnahme m dIe Wählerhsten und die Er
hebung von Emspruchen gegen sie, die Wahlvor
schlage und die Frist fur Ihre Einrelchung, das Wahl
ausschreiben und die FrISt fur seine Bekanntmachung, 
dIe StImmabgabe, die Feststellung des Wahlergebms
ses und die Fristen für seine Bekanntmachung, die 
Anfechtung der Wahl und die Aufbewahrung der 
Wahlakten. 

(7) Der BürgermeIster teIlt dem zur gesetzlichen Ver
tretung berufenen Organ des Unternehmens oder der 
Einrichtung die Namen der vom Rat fur den Auf
SIchtsrat bestellten Arbeitnehmervertreter und ihrer 
im Falle des Absatzes 6 Satz 5 bestimmten stellvertre
tenden Mitgheder mit. Gleichzeitig informiert er dIe 
für den Aufsichtsrat bestellten Arbeitnehmervertreter 
und die 1m Falle des Absatzes 6 Satz 5 bestimmten 
stellvertretenden Mitglieder. 

(8) Wird em Arbeitnehmervertreter von seinem Amt 
gern aß § 113 Absatz 1 Satz 3 abberufen oder scheIdet 
er aus anderen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus, ist 
gleichzeitig auch das zusammen mit ihm nach Ab
satz 6 Satz 5 bestImmte stellvertretende Mitghed ab
berufen oder ausgeschieden. WIrd em stellvertreten
des Mitglied von seinem Amt gemäß § 113 Absatz 1 
Satz 3 abberufen oder scheidet es aus anderen Grun
den als stellvertretendes Mitglied aus dem Auf
SIchtsrat aus, bleibt die PositIon des stellvertretenden 
Mitgheds unbesetzt. Für den abberufenen oder ausge
schIedenen Arbeitnehmervertreter bestellt der Rat mit 
der Mehrheit der gesetzhchen Zahl seiner Mitglieder 
aus dem noch nicht in Anspruch genommenen Teil der 
Vorschlagsliste nach Absatz 3 emen Nachfolger. 
Kommt eine solche Mehrheit mcht zustande, können 
die Beschäftigten den noch nicht in Anspruch genom
menen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge er
gänzen. Für die Erganzung der Vorschlagsliste gelten 
die Absatze 5 und 6 entsprechend. Kommt auch dann 
keine Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
des Rates für die Bestellung eines Nachfolgers zu
stande, bleIbt das AufsIchtsratsmandat unbesetzt. 

(9) DIe Absätze 1 bis 8 gelten mit folgenden Maßga
ben entsprechend m den Fällen, in denen an einem 
Unternehmen oder einer Einrichtung m Pnvatrechts
form zwei oder mehr Gemeinden unmittelbar oder 
mittelbar mit msgesamt mehr als 50 Prozent der An
teile beteiligt sind: 

1. Die Bestellung der in den fakultatIven Aufsichtsrat 
zu entsendenden Arbeitnehmervertreter bedarf 
übereinstimmender, mit der Mehrheit der gesetzli
chen Zahl der Mitgheder zustande gekommener 
Beschlüsse der Räte mindestens so VIeler beteilig
ter Gememden, dass hierdurch msgesamt mehr als 
die Hälfte der kommunalen Beteihgung an dem 
Unternehmen oder der Einrichtung repräsentiert 
wird. Kommen solche überemstImmenden Be
schlüsse mcht oder nicht im erforderlichen Um
fang zustande, kann eine neue Vorschlagshste ge
wahlt werden. Kommen auch hierzu entsprechende 
uberemstimmende Beschlüsse der beteIligten Räte 
nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zu
stande, bleiben die fur die Arbeitnehmervertreter 
vorgesehenen Aufsichtsratsmandate unbesetzt. 

2. Fur die Bestellung eines Nachfolgers 1m Smne des 
Absatzes 8 gilt Nummer 1 Satz 1 entsprechend. 
Kommen danach ubereinstimmende Beschlüsse 
der beteiligten Räte mcht oder mcht im erforder-
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lichen Umfang zustande, können die Beschilftig
ten den noch nicht in Anspruch genommenen Tell 
der Vorschlagsliste um neue Vorschläge ergänzen. 
Für d1e Ergänzung der Vorschlagsliste gelten d1e 
Absätze 5 und 6 entsprechend. Kommen auch 
dann übereinstimmende Beschlüsse der betellig
ten Räte nicht oder nicht 1m erforderlichen Um
fang zustande, bleibt das Aufsichtsratsmandat 
unbesetzt. 

3. Für d1e nach § 113 Absatz 1 Satz 2 und 3 zu tref
fenden Entsche1dungen bedarf es übereinstimmen
der Beschlüsse der Räte mindestens so vieler betei
ligter Gememden, dass hierdurch insgesamt mehr 
als die Half te der kommunalen Beteiligung an dem 
Unternehmen oder der Emnchtung reprasentiert 
wird." 

2. Nach § 108a wird folgender § 108b eingefügt: 

,,§ 108b 
Regelung zur Vollparität 

(1) Nach Maßgabe der folgenden Regelungen kann 
für die fakultativen Aufsichtsrate kommunal be
herrschter Gesellschaften, die von den b1S zum 31. 
Oktober 2020 amherenden kommunalen Vertretungen 
zu bestellen sind, auf Antrag eine Ausnahme von der 
in § 108 a geregelten Drittelparität zugelassen wer
den. 

(2) Die Ausnahme 1st von der Gememde, d1e die Ge
sellschaft beherrscht, schnftl1ch bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde unter Beifugung eines entsprechen
den Ratsbeschlusses und des vorgesehenen Ge
sellschaftsvertrages zu beantragen. Sind an der kom
munal beherrschten Gesellschaft zwei oder mehr 
Gemeinden beteihgt, muss der Antrag von sämtlichen 
an der Gesellschaft beteihgten Gemeinden unter Bei
fügung der entsprechenden Ratsbeschlüsse gestellt 
werden. 

(3) Die zustandige Aufsichtsbehörde hat d1e Aus
nahme zuzulassen, wenn d1e m Absatz 2 genannten 
Unterlagen ordnungsgemaß vorliegen und der Gesell
schaftsvertrag den sonstigen Anforderungen des 
§ 108 a und der nachfolgenden Absätze entspricht. Die 
Zulassung der Ausnahme durch d1e zustandige Auf
sichtsbehörde bedarf vor ihrem Wirksamwerden der 
Genehmigung des fur Inneres zustandigen Mmisteri
ums. 

(4) Sind samtliche Aufsichtsratsmandate von der Ge
meinde zu besetzen, konnen abweichend von § 108a 
Absatz 1 Satz 3 b1S zur Halfte der Aufsichtsratsman
date mit Arbeitnehmervertretern besetzt werden. Wird 
die Hälfte der Aufsichtsratsmandate mit Arbeltneh
mervertretern besetzt, muss der Gesellschaftsvertrag 
vorsehen, dass der Aufs1chtsratsvorsltzende nicht zu 
dem von der Arbeitnehmerseite vorgeschlagenen Per
sonenkreis gehört. Außerdem muss der Gesellschafts
vertrag fur den Fall, dass eine Abstimmung im Auf
sichtsrat Shmmengleichheit ergibt, regeln, dass noch 
m derselben Sitzung des Aufsichtsrats eme erneute 
Abstimmung über denselben Gegenstand herbe1ge
führt wird, bei der der Aufsichtsratsvorsitzende zwei 
Stimmen hat. 

(5) Ist ein Teil der Aufsichtsratsmandate von Gesell
schaftern zu besetzen, d1e die Vorschriften des 11. Teils 
nicht unmittelbar, sinngemäß oder entsprechend an
zuwenden haben, muss der Gesellschaftsvertrag vor
sehen, dass die Mehrzahl der auf die Gemeinde entfal
lenden Aufsichtsratsmandate mit Personen besetzt 
wird, die mcht von der Arbeitnehmerseite vorgeschla
gen werden. 

(6) Im Übrigen gelten d1e Regelungen des § 108 a. Das 
fur Inneres zuständige Ministerium beshmmt durch 
Rechtsverordnung das Verfahren für die Wahl der Vor
schlagsliste, msbesondere d1e Vorbereitung der Wahl 
und die Aufstellung der Wahlerlisten, die Frist für die 
Eins1chtnahme in die Wählerlisten und die Erhebung 
von Einsprüchen gegen sie, die Wahlvorschlage und 
die Frist für ihre Einreichung, das Wahlausschreiben 
und die Frist für seine Bekanntmachung, d1e Stimm
abgabe, die Feststellung des Wahlergebnisses und die 

Fristen fur seine Bekanntmachung, die Anfechtung 
der Wahl und die Aufbewahrung der Wahlakten." 

3. Dem § 134 wird folgender Satz angefügt: 

,,§ 108b tritt mit Ablauf des 28. Februar 2021 außer 
Kraft." 

Artikel 2 

D1eses Gesetz tritt am Tag nach derVerkundung m Kraft. 

Dusseldorf, den 3. Februar 2015 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
D1e Ministerpras1dentm 

Hannelore K r a f t 

2121 

Der Mimster 
fur Wirtschaft, Energ1e, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

Der Mmister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
fur Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n e i d  e r 
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Siebte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über Zuständigkeiten 
im Arzneimitlelwesen und nach dem 

Medizinproduktegesetz 

Vom 3. Februar 2015 

Auf Grund 

- des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgeset
zes vom 10. Juli 1962 (Gv. NRW S. 421), der zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (Gv. 
NRW S. 462) geändert worden ist, insoweit nach An
hörung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
sowie des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und So
ziales des Landtags und 

- des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes uber Ordnungs
widngkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBL I S. 602) 

verordnet die Landesregierung: 

2121 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und 

nach dem Medizinproduktegesetz 

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimlttel
wesen und nach dem Medizinproduktegesetz vom 11. 
Dezember 1990 (Gv. NRW S. 659), die zuletzt durch Ver
ordnung vom 4. November 2008 (Gv. NRW S. 684) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt, Jahr: 15, Nr.: 10

